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Mitteilung an die Anteilinhaber des  
 

Swiss Hedge - Luxtrade 
(Klasse D-EUR, ISIN: LU0700553331) 

 
Swiss Hedge - Twintrade 

(Klasse D-EUR, ISIN: LU0700553844) 
 
 

Fusion des Teilfonds 
 

SWISS HEDGE - Luxtrade 
(Klasse D-EUR, ISIN: LU0700553331) 

 
mit dem 

 
SWISS HEDGE - Twintrade 

(Klasse D-EUR, ISIN: LU0700553844) 
 

zum 04.05.2015 (Ex-Tag = 30.04.2015). 
 
Durch Beschluss des Verwaltungsrats der oben genannten Gesellschaft vom 09. Januar 
2015 wird der Teilfonds SWISS HEDGE - Luxtrade mit Wirkung zum 04.05. 2015 in den 
SWISS HEDGE - Twintrade fusioniert. Die Nettoinventarwerte des fusionierten Teilfonds 
werden letztmalig am 30.04.2015 veröffentlicht. 
 
Aufgrund des geringen Teilfondsvolumens ist es aus Sicht des Verwaltungsrates der 
Gesellschaft notwendig, den Teilfonds zu fusionieren, da durch die Zusammenfassung 
dieser Teilfonds eine effizientere Verwaltungstätigkeit vergleichbarer Fondskonzepte 
ermöglicht wird. 

 
SWISS HEDGE - Luxtrade fusioniert in SWISS HEDGE - Twintrade 

Klasse D-EUR,  
ISIN: LU0700553331  

Klasse D-EUR,  
ISIN: LU0700553844 

Anlagepolitik 

Ziel der Anlagepolitik ist es langfristig 
positive und unkorrelierte Erträge durch die 
Anlage in ein Aktienportfolio mit 
Schwerpunkt der Anlage in europäische 
Gesellschaften zu erzielen. An die Stelle von 
Direktanlagen können Anlagen in derivative 
Finanzinstrumente, denen direkt oder 
indirekt Aktien zugrunde liegen, treten.  
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Anlagestrategie  

Für das Teilfondsvermögen können 
Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, 
Aktien, verzinsliche Wertpapiere, 
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- 
und Optionsanleihen, Partizipations- und 
Genussscheine, welche mindestens 
Investmentgrade, d.h. BBB (Standard & 
Poors), Baa (Moodys) oder vergleichbar, 
geratet sind und Optionsscheine auf 
Wertpapiere erworben werden. Dabei wird 
das Teilfondsvermögen überwiegend in 
Wertpapiere angelegt, die von  

 Finanzinstituten oder Unternehmen 
erstklassiger Bonität,  

 Staaten des europäischen 
Wirtschaftsraums,  

 staatlichen Einrichtungen der 
OECD-Mitgliedstaaten,  
 
oder  

 supranationalen öffentlichen 
Organisationen, in denen mindestens ein 
Staat des europäischen Wirtschaftsraums 
Mitglied ist,  
 
begeben wurden.  

Der SWISS HEDGE - Luxtrade darf 
höchstens 10% seines Vermögens in 
Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA 
anlegen.  

Kreditaufnahmen für kurzfristige 
Rücknahmen und Liquiditätsengpässe sind 
bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens 
zulässig. Eine Kreditaufnahme zur 
Verfolgung der Anlageziele ist nicht 
gestattet.  

Zur Absicherung und als Teil der 
Anlagestrategie zum Zwecke der effizienten 
Portfolioverwaltung kann der Teilfonds 
Derivate sowie sonstige Techniken und 
Instrumente verwenden, wobei das mit 
Derivaten verbundene Gesamtrisiko den 
Nettoinventarwert des Teilfonds nicht 
überschreiten darf. 

Anlagestrategie  

Für das Teilfondsvermögen können 
Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, 
Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wan-
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Der SWISS HEDGE - Twintrade darf 
höchstens 10% seines Vermögens in 
Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA 
anlegen.  

Kreditaufnahmen für kurzfristige 
Rücknahmen und Liquiditätsengpässe sind 
bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens 
zulässig.  

Zur Absicherung und als Teil der 
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Instrumente verwenden, wobei das mit 
Derivaten verbundene Gesamtrisiko den 
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Verwaltungsgebühr  
Anteilklasse D-EUR maximal 1,65% p.a.  

Verwaltungsgebühr  
Anteilklasse D-EUR maximal 2,15% p.a. 

Depotbankgebühr 
0,06%, min. 15.000 EUR  Depotbankgebühr 

0,06%, min. 15.000 EUR 
Ausgabeaufschlag 
Maximal 3% (in % des Nettoinventarwertes 
pro Anteil) 

 
Ausgabeaufschlag 
Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes 
pro Anteil) 

Leverage Hebel 
Der maximale Hebel beträgt 1  
Der durchschnittliche Hebel beträgt 0,5  

 
Leverage Hebel 
Der maximale Hebel beträgt 2  
Der durchschnittliche Hebel beträgt 1 

Erfolgsbezogene Vergütung: 
Der Investmentmanager erhält neben dem 
Investmentmanagerhonorar zusätzlich 
quartalsweise eine erfolgsbezogene 
Vergütung in Höhe von bis zu 20% des 
Betrags der positiven Wertentwicklung der 
umlaufenden Anteile. Der 
Vermögenszuwachs ergibt sich aus der 
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Die weiteren Anteilklassen SWISS HEDGE – Luxtrade D-USD und A-EUR sind derzeit 
inaktiv und werden geschlossen.  

Die Tauschquoten werden am Tag der Fusion aufgrund der Nettovermögenswerte vom 30. 
04. 2015 festgesetzt. Laut dem Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes des SWISS 
HEDGE werden Bruchteile von Anteilen mit 3 Nachkommastellen ausgegeben, so dass ein 
gerechtes Tauschverhältnis mit 6 Nachkommastellen gewährleistet ist. 

Die Anlagepolitik des SWISS HEDGE – Luxtrade sowie des SWISS HEDGE – Twintrade 
bleiben von der Verschmelzung unberührt. Es ist nicht beabsichtigt, die Anlagepolitik der 
Teilfonds vor oder nach der Fusion zu ändern. 
 
Die Verschmelzung wird im Wege eines Übertrages  der Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten des zu übertragenden Fonds auf den übernehmenden Fonds stattfinden.  
 
Die Vermögensgegenstände des zu übertragenden Fonds werden mit Wirkung zum 04. 05 
2015 als Sacheinlage in den übernehmenden Fonds eingebracht. Es erfolgt die 
ergebnisneutrale Verbuchung der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten des zu 
übertragenden Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds. Eine Neugewichtung des 
Portfolios des aufnehmenden Teilfonds infolge der Einbringung der Vermögensgegenstände 
des abgebenden Teilfonds ist nicht zu erwarten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft sieht durch die Fusion keine Verwässerungsgefahr für die 
Performance des übernehmenden Fonds.  
 

Zum Übertragungsstichtag am 04.05.2015 werden jeweils die Anteilwerte des zu 
übertragenden und des übernehmenden Fondsvermögens nach den im Verkaufsprospekt 
hinterlegten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt. 
 
 
Alle bis zum Fusionsdatum auflaufenden Erträge des SWISS HEDGE – Luxtrade werden 
thesauriert.  
 
Eine Performance Fee wird zur Zeit weder im abgebenden, noch im aufnehmenden Fonds 
aufgrund des High-Watermark-Prinzips zurückgestellt, die Einbringung des abgebenden in 
den aufnehmenden Fonds hat daher keinen Einfluss auf die Performance Fee des 
aufnehmenden Fonds. 
 
Die Übertragung erfolgt für den Anleger kostenlos und steuerneutral. Die Kosten der Fusion 
werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen. Ausgenommen hiervon sind die Kosten 
des Wirtschaftsprüfers für die Erstellung des geprüften Verschmelzungsberichts. 
 

Differenz des um Mittelzu- und -abflüsse 
bereinigten  Nettoteilfondsver-mögens der 
vorhergehenden Quartalsenden. Es findet 
das High-Watermark-Prinzip Anwendung. 
Die erfolgsbezogene Vergütung wird 
bewertungstäglich berechnet und im 
Fondsvermögen des Teilfonds 
zurückgestellt. Sie wird aus dem 
Fondsvermögen des Teilfonds an die 
Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die 
quartalsweise bestehende zurückgestellte 
erfolgsbezogene Vergütung ist nachträglich 
zum Ende des jeden Quartals zahlbar. 

Mittelzu- und –abflüsse bereinigten 
Nettoteilfondsvermögens der 
vorhergehenden Quartalsenden. Es findet 
das High-Watermark-Prinzip Anwendung. Die 
erfolgsbezogene Vergütung wird 
bewertungstäglich berechnet und im 
Fondsvermögen des Teilfonds zurückgestellt. 
Sie wird aus dem Fondsvermögen des 
Teilfonds an die Verwaltungsgesellschaft 
gezahlt. Die quartalsweise bestehende 
zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung 
ist nachträglich zum Ende des jeden Quartals 
zahlbar.  

SRRI 
3 von 7  SRRI 

4 von 7 



Der jeweilige aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen nebst 
Verwaltungsreglement sowie alle weiteren Informationen zur Fondsfusion sind kostenfrei bei 
der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen erhältlich. 
 
Der geprüfte Bericht zur Verschmelzung der Teilfonds des SWISS HEDGE wird im Rahmen 
des geprüften Jahresberichts zum 31.12.2015 enthalten sein und ist ab dem Datum der 
Veröffentlichung des Geprüften Jahresberichts des SWISS HEDGE bei der 
Verwaltungsgesellschaft kostenfrei erhältlich. 
 
Die Ausgabe von Anteilen des SWISS HEDGE - Luxtrade wird ab Datum der 
Veröffentlichung dieser Mitteilung um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit)  eingestellt.  
 
Die Rücknahme von Anteilen der Teilfonds SWISS HEDGE - Luxtrade wird am 15. 04. 2015 
um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingestellt. 
 
Mit dem Datum der Fusion  werden die Anleger des Swiss Hedge – Luxtrade mit der im 
Verschmelzungsverhältnis ermittelten Anzahl von Anteilen des Swiss Hedge – Twintrade zu 
Anlegern dieses Teilfonds mit allen hierzu gehörenden Rechten. 
 
Der Swiss Hedge – Luxtrade geht mit der Fusion in den Swiss Hedge – Twintrade unter. 
 
Die Rechte der Anteilinhaber des abgebenden und des aufnehmenden Teilfonds Fonds 
unterscheiden sich nicht. Auswirkungen auf die Anleger des übernehmenden Fonds sind 
nicht zu erwarten. 
 
Anleger, die mit den angeführten Änderungen nicht einverstanden sind, haben die 
Möglichkeit, ihre Anteile uneingeschränkt bis zum 15. 04. 2015 kostenfrei zurückzugeben 
oder umzutauschen. 
 
 
Luxembourg, im März 2015  
 
 
Der Verwaltungsrat 
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